Eignungs- und Zuschlagskriterien 
Facility-Management

§ 1 Eignungskriterium Referenz
Der Bieter hat zum Nachweis seiner fachlichen Eignung mindestens eine einschlägige Referenz über die Erbringung von Facility-Management-Leistungen vorzulegen.
Die Referenz muss folgende Anforderungen erfüllen:
· Sie stammt aus einer Einrichtung mit sozialem Zweck, z.B. aus einem
Krankenhaus, Pflegeheim, einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft, Landesunterkunft oder einer Wohnungslosenunterkunft. Vergleichbare Einrichtungen sind zulässig. Über die Vergleichbarkeit entscheidet der Auftraggeber.
· Die Leistungserbringung lag innerhalb der letzten drei Jahre (maßgeblich ist der Zeitpunkt der Angebotsabgabe).
· Sie umfasst Art und Umfang der für diese Ausschreibung relevanten Facility-Management-Leistungen.
· Die Referenz enthält mindestens folgende Angaben: Auftraggeber, Leistungszeitraum, Leistungsumfang sowie eine Aussage zur ordnungsgemäßen Leistungserbringung.
Zum Nachweis der Referenzen ist die Anlage Referenzen zu verwenden.

§ 2 Zuschlagskriterien
Die Zuschlagserteilung erfolgt anhand der zuvor genannten Zuschlagskriterien, deren Gewichtung aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist.
	Zuschlagskriterien
	Gewichtung 

	Bruttoangebotspreis
	50 %

	Personalvertretungskonzept
	30 %

	Referenz
	10 %

	Langjährige Erfahrung 
	10 %



§ 3 Bewertung Bruttoangebotsgesamtpreis 
Für die Bewertung des Bruttoangebotsgesamtpreises werden ausschließlich wertungsfähige Angebote herangezogen. Wertungsfähig ist ein Angebot, das den formalen und zwingenden inhaltlichen Anforderungen vollständig entspricht. Der Bruttoangebotsgesamtpreis wird durch die Angaben im Preisblatt belegt. Die Punktzahl berechnet sich nach folgender Formel: 5 * (Niedrigster Angebotspreis / Preis des Angebots) = Punktzahl. 
Niedrigster Angebotspreis = Günstigster Bruttoangebotsgesamtpreis bezogen auf alle Angebote. 
Preis des Angebots = Bruttoangebotsgesamtpreis des zu bewertenden Angebots. 


§ 4 Bewertung des Personalvertretungskonzepts
Der Auftraggeber erwartet, dass die vertraglich fixierte Personalstärke über die Dauer einer Schicht nicht unterschritten wird und auch im Falle nicht vorhergesehener Personalausfälle innerhalb kurzer Zeit adäquater Ersatz gestellt wird. In dem Konzept soll Stellung zu der Frage genommen werden, wie der Bieter kurzfristig in der Lage ist, einen erhöhten Personalbedarf zu decken. 

In dem Konzept soll der Bieter daher darstellen, wie er zum einen mit unvorhergesehenen Ausfällen infolge von z.B. Krankheit, Kündigungen oder einem berechtigten Freigabeentzug seitens des Auftraggebers, und zum anderen mit vorhergesehenen/planbaren Ausfällen infolge z.B. von Urlaub oder Fortbildung umgeht und wie der Bieter sicherstellt, dass die in der Leistungsbeschreibung eingeforderte Leistung auch zur Zufriedenheit des Auftraggebers erfüllt wird. Dabei hat der Bieter verbindliche Angaben zum Einsatz von Vertretungskräften und deren Einbindung in die Unterbringungseinrichtung zu machen.

Das Konzept darf formal maximal 3.000 Zeichen inklusive Leerzeichen enthalten. 

Für die Bewertung des Konzepts gelten ausschließlich die folgenden 4 Bewertungsstufen:

0 Punkte: Das Konzept des Bieters entspricht hinsichtlich dieses Teilbereichs nicht den Erwartungen.

Ein Konzept wird mit 0 Punkten bewertet, wenn es zwar nicht von Anforderungen der Leistungsbeschreibung abweicht, aber die vorstehend genannten Erwartungen insgesamt oder überwiegend nicht erfüllt sind oder die Herangehensweise des Bieters inhaltlich nicht schlüssig/plausibel erscheint. Dies gilt auch, wenn die Anforderungen aus der Leistungsbeschreibung lediglich stichpunktartig ohne eigene Ausführungen wiederholt werden.

2 Punkte: Das Konzept des Bieters entspricht hinsichtlich dieses Teilbereichs mit Einschränkungen den Anforderungen.
Ein Konzept wird mit 2 Punkten bewertet, wenn die vorstehend genannten Anforderungen mit Einschränkungen erfüllt sind oder die Herangehensweise des Bieters inhaltliche Unschärfen aufweist, das Konzept aber insgesamt noch eine den rechtlichen Anforderungen genügende Durchführung der Leistungen erwarten lässt.
4 Punkte: Das Konzept des Bieters entspricht hinsichtlich dieses Teilbereichs vollständig den Anforderungen.
Ein Konzept wird mit 4 Punkten bewertet, wenn die vorstehend genannten Anforderungen vollständig erfüllt sind und die Herangehensweise des Bieters inhaltlich schlüssig dargestellt ist sowie im Hinblick auf die Durchführung und Zielsetzung der Maßnahme Erfolg verspricht.
5 Punkte: Das Konzept des Bieters ist hinsichtlich dieses Teilbereichs der Zielerreichung in besonderer Weise dienlich.
Ein Konzept wird mit 5 Punkten bewertet, wenn die Voraussetzungen für eine Benotung mit 4 Punkten erfüllt sind und wenn die vorgesehene Herangehensweise des Bieters zur Aufrechterhaltung der Leistungen in der Einrichtung in herausragender Weise unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Tätigkeit in einer Einrichtung zum Ausdruck gebracht werden.


§ 5 Bewertung Referenz
Referenzen für Facility-Management für Einrichtungen für soziale Zwecke (z.B. Krankenhaus, Pflegeheim, kommunale Flüchtlingsunterkunft, Landesunterkünfte, Wohnungslosenunterkünfte)

	· unter 100 oder 100 Bewohner
	0 Punkte

	· mehr als 100 Bewohner
	1 Punkt

	· mehr als 150 Bewohner
	2 Punkte

	· mehr als 250 Bewohner
	3 Punkte

	· mehr als 300 Bewohner
	4 Punkte

	· mehr als 350 Bewohner
	5 Punkte



Es reicht eine Referenz aus; mehrere Referenzen erhöhen die Punktzahl nicht.

Zum Nachweis der Referenzen ist die Anlage Referenzen zu verwenden.

§ 6 Langjährige Erfahrung
	· in einer Einrichtung für soziale Zwecke für durchgehend mindestens ein Jahr.
	1 Punkt

	· in einer Einrichtung für soziale Zwecke für durchgehend mindestens zwei Jahre.
	3 Punkte

	· in einer Einrichtung für soziale Zwecke für durchgehend mindestens drei Jahre.
	5 Punkte


Es reicht eine langjährige Erfahrung aus; mehrere Referenzen erhöhen die Punktzahl nicht.
Zum Nachweis der langjährigen Erfahrung ist die Anlage Referenzen zu verwenden.

§ 7 Ermittlung der Gesamtpunktzahl 
Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Summe der einzelnen Zuschlagskriterien mit entsprechender Gewichtung gemäß § 1.
Das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Zuschlag.
	Anlage Referenzen

Hinweis: Jeder Bieter/jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat mit dem Angebot die Darstellung von mindestens einer Referenz über die Erbringung der Leistung mit spezifischen Erfahrungen mit Angabe des Auftraggebers und Ansprechpartners inkl. Kontaktdaten sowie des Auftragsumfangs einzureichen. 

Firmenprospekte oder Werbematerial werden nicht berücksichtigt. Wir behalten uns vor, die gemachten Angaben zu überprüfen. Falschangaben können den Ausschluss des Angebots zur Folge haben. 
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